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RS OGH 1990/6/18 Bkd20/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1990

Norm

DSt 1872 §2 C1

Rechtssatz

Es gehört zu den grundlegenden P1ichten eines Rechtsanwaltes, sich bei der Legung von Honorarnoten, aber noch

mehr bei einer exekutiven Durchsetzung seines diesbezüglichen Anspruches peinlichster Genauigkeit zu befleißigen.
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